
Wie lange Rechnungen bei der Beihilfe einreichen?
Beitrag von „Jorge“ vom 14. März 2011 19:13

Hallo Flocker,

das hängt davon ab, wo du beihilfeberechtigt bist.

Bei der KVBW gilt (FAQ):

Wie lange kann ich Beihilfe rückwirkend beantragen?

In Abhängigkeit zum Ausstellungsdatum der Belege (Ausnahme: Bei Aufwendungen in
Pflegefällen gilt das Entstehungsdatum der Leistungen) immer für das laufende und die beiden
vorangegangenen Kalenderjahre. Eine Wiedereinsetzung bei Fristversäumnis ist nicht möglich,
da es sich um eine Ausschluss-, nicht um eine Verjährungsfrist, handelt.
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